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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 162-2018 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2018.RRGR.521 

Eingereicht am: 03.09.2018 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Imboden (Bern, Grüne) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 12 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat:  

  

 

Masterplan Dekarbonisierung – Umsetzung der Klimaziele von Paris im Kanton Bern 

Der Regierungsrat wird beauftragt, einen Masterplan zur Dekarbonisierung zu erarbeiten. Dieser 

soll aufzeigen, wie und bis wann der Kanton Bern den Übergang von fossilen zu erneuerbaren 

Energien schafft. Der Plan beschreibt verbindliche Etappenziele auf dem Weg zu einer klimaver-

träglichen Gesellschaft. Dem Grossen Rat sind die nötigen Gesetzesanpassungen zu unterbrei-

ten. 

Begründung: 

Die Bundesversammlung hat am 16. Juni 2017 den Abschluss des Klimaübereinkommens von 

Paris genehmigt, und das Übereinkommen ist für die Schweiz am 5. November 2017 in Kraft 

getreten (SR 0.814.012).  

Das Übereinkommen hat drei Hauptziele: 

1. Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C über 

dem vorindustriellen Niveau 

2. Stärkung der Fähigkeit, sich durch eine Förderung der Klimaresistenz und geringeren Treib-

hausgasemissionen an die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels anzupassen 
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3. Vereinbarkeit der Finanzströme mit einem Weg hin zu niedrigen Treibhausgasemissionen 

und klimaresistenter Entwicklung  

Um den Turnaround im Klimaschutz zu schaffen, braucht es den Übergang zu einer klimaver-

träglichen Gesellschaft und Wirtschaft, die ohne Öl, Gas und Kohle auskommt. Diese sogenann-

te Dekarbonisierung ist nötig, um das Klima zu stabilisieren.  

Der Kanton Bern ist verpflichtet, alles zu unternehmen, um diese Ziele zu erreichen und muss 

folglich mit seiner Gesetzgebung die notwendigen Grundlagen für den Schutz des Klimas schaf-

fen. Die Klimaerhitzung ist in vollem Gang und bedroht Umwelt, Bevölkerung, Landwirtschaft und 

Infrastruktur im Kanton. Die erneute Hitzeperiode im Sommer 2018 hat gezeigt, dass dringender 

Handlungsbedarf auch bei den unterschiedlichen Bereichen des staatlichen Handelns besteht. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


